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Beschluss vom 13. November 2012 Nr. 5186

Controlling 

Finanzamt, Honorare an Dritte; zweiter Nachtragskredit (260.3182) 

Beschluss 

Der Stadtrat genehmigt den folgenden Nachtragskredit: 

Rechnungsart und -jahr: Laufende Rechnung 2012 

Kontonummer Kontotext Budgetkredit 1.�Nachtragskredit 

260.3182 Honorare an Dritte CHF 0 CHF 149‘000 

2.�Nachtragskredit 

CHF 3‘000 

Begründung: 

Mit Beschluss Nr. 4405 vom 3. April 2012 hat der Stadtrat ein Grundlagenkonzept zum Aus-

bau und der Systematisierung des internen Kontrollsystems IKS beschlossen und gleichzei-

tig eine Projektgruppe mit seiner Umsetzung beauftragt. Es bestand die Absicht, das Vorge-

hen an einem vom Kanton erarbeiteten IKS-Leitfaden auszurichten und ein ebenfalls vom 

Kanton zur Verfügung gestelltes IT-Tool einzusetzen. Diese Hilfsmittel sind speziell auf die 

Bedürfnisse der St. Gallischen Gemeinden zugeschnitten. 

In der praktischen Anwendung hat sich klar gezeigt, dass sich die städtischen Anforderun-

gen an das IT-Tool aufgrund der hohen Komplexität der städtischen Strukturen und Prozesse 

von den Anforderungen der meist wesentlich kleineren Gemeinden stark unterscheiden und 

im IT-Tool nicht ausreichend abgebildet werden können. In der vorliegenden Version kann 

das Tool jedoch nicht ausreichend kundenspezifisch konfiguriert werden. Insbesondere feh-

len Möglichkeiten für strukturelle Anpassungen sowie solche zur Konsolidierung von Teilsys-



temen. Die Projektgruppe ist aber der Überzeugung, dass ein gesamtstädtisches IKS nur 

dann mit vernünftigem Aufwand aufgebaut und betrieben werden kann, wenn es von einem 

geeigneten Informatik-Tool unterstützt w ird. Es besteht deshalb die Absicht, zusammen mit 

der Entwicklerfirma die für die Stadt notwendigen Anpassungen und Erweiterungen des 

Tools zu ermitteln, zu beurteilen und umzusetzen. Bis Ende des laufenden Jahres wird die 

Firma das städtische Projektteam bei der Erarbeitung der Anforderungen sowie der Aufbe-

reitung der IKS-Strukturen unterstützen. Dafür soll ein Nachtragskredit von CHF 3‘000 erteilt 

werden. 

Für den notwendigen Ausbau des IT-Tools w ird im kommenden Jahr ein weiterer Nach-

tragskredit zu beantragen sein, dessen Höhe zur Zeit noch nicht beziffert werden kann. 

  

   

  Keine Öffentlichkeitsarbeit    Medienmitteilung    Medienkonferenz 

 

Stellungnahme Dritter:  Nein FSKO RK FA PA IDS AUE KöB AGVR 

  Ja:   à  à          

kein Mitbericht (= einverstanden)         

Mitbericht liegt bei         

(= Ergänzungen, Vorbehalte, Ablehnung)         
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